
 

Datenschutzhinweise  

gemäß Art. 13, 14 der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO)  

 

Sport- und Kulturehrung 
 
 

Verantwortlicher  
nach Art. 4 Nr. 7 DSGVO 

Gemeinde Bodelshausen  
vertreten durch Bürgermeister Florian King 
Am Burghof 8 
72411 Bodelshausen 
Telefon +49 7471 708-0 
E-Mail info@bodelshausen.de 

 
Behördliche/r Datenschutz- 
beauftragte/r 

Die behördliche Datenschutzbeauftragte der Gemeinde 
Bodelshausen erreichen Sie unter datenschutz@bodelshausen.de. 

 
Zwecke der Datenverarbeitung, 
Rechtsgrundlagen 

Zwecke der Verarbeitung 
Die Gemeinde Bodelshausen führt regelmäßig Sport- und 
Kulturehrungen durch, um herausragende sportliche und 
kulturelle Leistungen von Bürgerinnen und Bürgern zu würdigen. 

Ihre personenbezogenen Daten werden verarbeitet, um: 

• Vorschläge für Ehrungen entgegenzunehmen und zu 
prüfen 

• die Erfüllung der Voraussetzungen nach der Richtlinien zur 
Durchführung von Ehrungen im Bereich des Sports und der 
Kultur festzustellen 

• die Entscheidungsgremien (z. B. Arbeitskreis Sport- und 
Kulturehrung) zu beteiligen 

• die Ehrungsveranstaltung organisatorisch vorzubereiten 
und durchzuführen 

• Urkunden, Ehrungslisten und Einladungen zu erstellen 
• die Ehrung angemessen in der Öffentlichkeit darzustellen 

Ohne die Verarbeitung dieser Daten ist eine ordnungsgemäße 
Durchführung der Sport- und Kulturehrung nicht möglich. 

Rechtsgrundlagen 
Im Zusammenhang mit der Sport- und Kulturehrung verarbeiten wir 
Ihre personenbezogenen Daten im Einklang mit der Europäischen 
Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), des 
Landesdatenschutzgesetzes Baden-Württemberg (LDSG BW) sowie 
weiterer einschlägiger datenschutzrechtlicher Vorschriften. 
 
Die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten erfolgt auf Basis 
folgender Rechtsgrundlagen: 
Art. 6 Abs. 1 lit. e DSGVO in Verbindung mit § 4 LDSG Baden-
Württemberg. 
Danach ist die Verarbeitung zulässig, wenn sie zur Wahrnehmung 
einer Aufgabe erforderlich ist, die im öffentlichen Interesse liegt. 



 

Die Durchführung kommunaler Ehrungen gehört zur kommunalen 
Öffentlichkeitsarbeit und zur Förderung des gesellschaftlichen und 
kulturellen Lebens. 
Zusätzlich erfolgt die Verarbeitung auf Grundlage der jeweils 
geltenden Richtlinien zur Durchführung von Ehrungen im Bereich 
des Sports und der Kultur der Gemeinde Bodelshausen. 
Soweit für einzelne Verarbeitungsvorgänge – insbesondere für 
weitergehende Veröffentlichungen – eine Einwilligung erforderlich 
ist, erfolgt die Verarbeitung auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. a 
DSGVO. 
 

Datenarten  
und Datenquellen 

Erforderliche Daten 
Im Rahmen der Sport- und Kulturehrung werden insbesondere 
folgende personenbezogene Daten verarbeitet: 

• Vor- und Nachname 
• Anschrift 
• Geburtsdatum, soweit dies zur Einordnung in Altersklassen 

erforderlich ist 
• Vereinszugehörigkeit oder institutionelle Zugehörigkeit 
• Art und Beschreibung der sportlichen oder kulturellen 

Leistung 
• Wettbewerb, Veranstaltung, Platzierung oder Titel 
• Zeitpunkt und Ort der erbrachten Leistung 
• Fotografien und ggf. Videoaufnahmen im Rahmen der 

Ehrungsveranstaltung 

Es werden nur solche Daten erhoben, die für die Durchführung der 
Ehrung zwingend erforderlich sind. 

Datenquelle 
Die Gemeinde Bodelshausen verarbeitet personenbezogene Daten, 
die entweder direkt bei den betroffenen Personen erhoben werden 
oder die von Dritten im Rahmen von Ehrungsvorschlägen 
übermittelt werden. 

Die Daten stammen insbesondere aus folgenden Quellen: 

• von den betroffenen Personen selbst, insbesondere durch 
Anmelde- oder Vorschlagsformulare, schriftliche 
Mitteilungen oder persönliche Angaben 

• von Vereinen, Verbänden, Schulen, Musikschulen, 
Kulturinstitutionen oder sonstigen Organisationen, die 
Ehrungsvorschläge für Sportlerinnen, Sportler oder 
Kulturschaffende einreichen 

• aus öffentlich zugänglichen Quellen, soweit dies für die 
Prüfung der Ehrungsvoraussetzungen erforderlich ist (z. B. 
Ergebnislisten von Wettkämpfen, Turnieren oder 
Wettbewerben) 

• aus internen Verwaltungsunterlagen der Gemeinde, soweit 
diese für die Durchführung der Ehrung erforderlich sind 



 

Die Gemeinde verarbeitet nur solche personenbezogenen Daten, 
die zur Durchführung der Sport- und Kulturehrung notwendig sind. 

Die Bereitstellung personenbezogener Daten im Rahmen der Sport- 
und Kulturehrung ist erforderlich, um eine Prüfung der 
Ehrungsvoraussetzungen sowie die Durchführung der Ehrung zu 
ermöglichen. 

Ohne die Angabe der erforderlichen personenbezogenen Daten ist 
eine Berücksichtigung im Ehrungsverfahren nicht möglich, da die 
Gemeinde Bodelshausen andernfalls nicht prüfen kann, ob die 
Voraussetzungen der Richtlinien zur Durchführung von Ehrungen im 
Bereich des Sports und der Kultur der Gemeinde Bodelshausen 
erfüllt sind und die organisatorische Durchführung der Ehrung nicht 
sichergestellt werden kann. 

Die Nichtbereitstellung der Daten hat zur Folge, dass eine 
Teilnahme am Ehrungsverfahren und eine Ehrung durch die 
Gemeinde Bodelshausen nicht erfolgen kann. 

 

Dauer der Speicherung Ihre personenbezogenen Daten werden nur so lange gespeichert, 
wie dies für die Durchführung und Dokumentation der Sport- und 
Kulturehrung erforderlich ist. 

Unterlagen zur Ehrung werden entsprechend den gesetzlichen 
Aufbewahrungsfristen aufbewahrt und anschließend 
datenschutzkonform gelöscht oder archiviert. Fotografien und 
Berichte können im Rahmen der kommunalen Chronik dauerhaft 
gespeichert werden. 

 
Empfänger oder Kategorie von 
Empfängern der Daten 
(Stellen, denen die Daten 
offengelegt werden)  

 

Zugriff auf Ihre Daten haben ausschließlich die Mitarbeitenden 
der Gemeindeverwaltung.  
 
Sofern Sie im Anmeldeformular Ihr Einverständnis zur 
Veröffentlichung Ihrer Kontaktdaten erteilt haben, können diese 
auch an Dritte übertragen oder in gemeindlichen Publikationen 
oder im Internet veröffentlicht werden (z.B. in Teilnehmerlisten). 

Ihre personenbezogenen Daten werden innerhalb der 
Gemeindeverwaltung ausschließlich an die Stellen weitergegeben, 
die mit der Durchführung der Sport- und Kulturehrung befasst 
sind. 

Darüber hinaus können Daten weitergegeben werden an: 

• Mitglieder des Arbeitskreises Sport- und Kulturehrung im 
Rahmen der Beschlussfassung 

• Presseorgane und Medien zur Berichterstattung 



 

• Auftragsverarbeiter (z. B. Druckereien, Agenturen), die auf 
Grundlage eines Vertrages nach Art. 28 DSGVO tätig 
werden 

Eine darüberhinausgehende Weitergabe an Dritte erfolgt nicht. 

Wir übermitteln personenbezogene Daten im Einzelfall (z.B. im 
Falle der Verleihung der Ehrennadel des Landes Baden-
Württemberg) außerdem an andere Behörden, Gerichte und 
Verfassungsorgane des Landes Baden-Württemberg sowie an 
Behörden, Gerichte und Verfassungsorgane anderer 
Bundesländer und des Bundes, soweit es für unsere oder deren 
Aufgabenerfüllung erforderlich und zulässig ist. 
 
Für die Erledigung unserer Aufgaben arbeiten wir auf gesetzlicher 
Grundlage auch mit anderen Stellen der Landesverwaltung oder 
sonstigen ausgewählten Dienstleistern zusammen, die 
personenbezogene Daten in unserem Auftrag verarbeiten. Diesen 
werden Ihre personenbezogenen Daten, soweit erforderlich, 
offengelegt.  

Im Rahmen der kommunalen Öffentlichkeitsarbeit informiert die 
Gemeinde Bodelshausen über die Sport- und Kulturehrung. Hierbei 
werden regelmäßig Namen der Geehrten, Art der Leistung, 
Vereinszugehörigkeit sowie Fotos veröffentlicht. 

Die Veröffentlichung erfolgt insbesondere: 

• im Amtsblatt der Gemeinde 
• auf der Internetseite der Gemeinde 
• in sozialen Medien der Gemeinde 
• in der regionalen Presse 

Die Veranstaltung ist öffentlich. Insofern müssen Sie mit Foto- 
und Filmaufnahmen rechnen, die möglicherweise im Internet und 
in Printmedien veröffentlicht werden. Dies dient der 
transparenten Darstellung kommunalen Handelns und der 
Würdigung besonderer Leistungen im öffentlichen Interesse. 
 
Hinweis: Auf im Internet veröffentlichte Fotos kann weltweit 
zugegriffen werden und sie können von jedermann 
heruntergeladen, gespeichert, verfälscht, mit anderen 
Informationen verknüpft oder in andere Zusammenhänge gestellt 
werden. Auch Fotos lassen sich mit „Suchmaschinen“ auffinden und 
können zur Erstellung oder Verfeinerung eines 
Persönlichkeitsprofils verwendet werden. Einmal im Internet 
veröffentlichte Informationen lassen sich kaum mehr daraus 
entfernen. 
 

Betroffenenrechte Jede von einer Datenverarbeitung betroffene Person hat nach der 
Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) insbesondere folgende 
Rechte: 

Auskunftsrecht nach Art. 15 DSGVO  



 

über die zu Ihrer Person gespeicherten Daten und deren 
Verarbeitung  

Recht auf Datenberichtigung nach Art. 16 DSGVO, 
sofern Ihre Daten unrichtig oder unvollständig sein sollten. 

Recht auf Löschung nach Art. 17 DSGVO  
der zu Ihrer Person gespeicherten Daten, sofern eine der 
Voraussetzungen gemäß o.g. Artikel zutrifft. Das Recht zur 
Löschung personenbezogener Daten besteht ergänzend zu den in 
Artikel 17 Abs.3 DSGVO genannten Ausnahmen nicht, wenn eine 
Löschung wegen der besonderen Art der Speicherung nicht oder 
nur mit unverhältnismäßig hohem Aufwand möglich ist. In diesen 
Fällen tritt an die Stelle einer Löschung die Einschränkung der 
Verarbeitung gemäß Artikel 18 DSGVO. 

Recht auf Einschränkung der Datenverarbeitung nach Art. 18 
DSGVO,  
sofern die gesetzlichen Voraussetzungen vorliegen. Wird die 
Richtigkeit der personenbezogenen Daten von Ihnen bestritten, 
besteht das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung für die 
Dauer der Richtigkeitsprüfung. 

Recht auf Datenübertragung nach Art. 20 DSGVO, 
in einem strukturierten Format, sofern die Voraussetzungen gem. 
o.g. Artikel erfüllt sind.  

Widerspruchsrecht nach Art. 21 DSGVO gegen bestimmte 
Datenverarbeitungen, sofern an der Verarbeitung kein 
zwingendes öffentliches Interesse besteht, das die Interessen der 
betroffenen Person überwiegt, und keine Rechtsvorschrift zur 
Verarbeitung verpflichtet.  

 
Automatisierte 
Entscheidungsfindung 
(einschließlich Profiling)  

 

Wir nutzen grundsätzlich keine vollautomatisierte 
Entscheidungsfindung gemäß Artikel 22 DSGVO. 

Übermittlung 
personenbezogener Daten an 
ein Drittland (außerhalb EU) 

Wir übermitteln grundsätzlich keine personenbezogenen Daten 
an Stellen in Drittstaaten oder internationale Organisationen. 

Verpflichtung, Daten 
bereitzustellen & Folgen der 
Verweigerung 

Grundsätzlich müssen Sie nur Daten bereitstellen, die für die 
ordnungsgemäße Durchführung der Sport- und Kulturehrung 
erforderlich sind oder zu deren Erhebung wir gesetzlich 
verpflichtet sind. Besteht nach der maßgeblichen 
Rechtsgrundlage eine Pflicht zur Bereitstellung Ihrer 
personenbezogenen Daten, richten sich die Rechtsfolgen einer 
Verletzung dieser Pflicht nach deren Regelungen. 

 
Beschwerderecht Jede betroffene Person hat das Recht auf Beschwerde bei einer 

Aufsichtsbehörde ihrer Wahl, wenn sie der Ansicht ist, dass ihre 
personenbezogenen Daten rechtswidrig verarbeitet werden. Die 
für uns zuständige Aufsichtsbehörde ist:  
 
Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die 
Informationsfreiheit Baden-Württemberg (LfDI) 
Heilbronner Straße 35 
70191 Stuttgart 
Tel.: +49 711 615541-0 



 

E-Mail: poststelle@lfdi.bwl.de  
 

Datum:  23.01.2026 

 
 


